
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/10/18 4Ob190/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1983

Norm

AngG §23 Abs1 Z2 IA

Rechtssatz

Der Arbeitnehmer muß daher, falls der Arbeitgeber das Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen für den

Abfertigungsanspruch des § 23 a Abs 1 Z 2 AngG bestreitet, das Vorliegen der Voraussetzungen des

Pensionsanspruches und die erfolgte Antragstellung sowie Aufrechterhaltung des Antrages nachweisen. Für den

Nachweis wird vor allem eine Mitteilung der Pensionsversicherungsanstalt über die Versicherungszeiten oder ein

Feststellungsbescheid über die Versicherungszeiten in Betracht kommen.
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Veröff: ZAS 1984,189 (Mazal) = JBl 1984,157 = EvBl 1984/103 S 399 = SZ 56/150

Schlagworte
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